
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

der Gemeinde Kranenburg 
 
 
 
 
über den Beschluss zur Aufstellung des Sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windenergie“ 

zur Steuerung der Windenergienutzung im Außenbereich der Gemeinde Kranenburg  
(38. Änderung des Flächennutzungsplanes) 

 
 
 
Der Rat der Gemeinde Kranenburg hat in seiner Sitzung am 18.06.2015 gemäß § 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 2 des BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBI. I S. 1748) den nachfolgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat beschließt  
 
1. die durch das Büro HKR erstellte Windenergie-Potenzialanalyse der Gemeinde 

Kranenburg zur Ermittlung von Potenzialflächen für die Windenergienutzung mit Stand 
19.05.2015 einschließlich der Festlegung der „harten“, „weichen“ und „sonstigen 
Kriterien“ und der damit verbundenen begründenden Abwägung; 

 
2. den in seiner Sitzung am 13.02.2014 getroffenen, aufgrund der 

Bekanntmachungsanordnung vom 17.02.2014 am 27.02.2014 ortsüblich 
bekanntgemachten Beschluss zur Aufstellung der 38. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kranenburg (Ausweisung von 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen) aufzuheben; 
 

3. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 5 Abs. 2b BauGB, den sachlichen 
Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ (38. Änderung des Flächennutzungsplanes) für 
das gesamte Gemeindegebiet aufzustellen. Es soll eine Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen im Reichswald entlang des Kartenspielerweges in einer Breite von 
250 m beidseitig des Kartenspielerweges unter Ausklammerung von Laubwaldbereichen, 
der Wasserschutzzone I und II sowie der Bodendenkmäler und zuzüglich einer Aufweitung 
im Kreuzungsbereich B 504 / Kartenspielerweg mit einer Größe von ca. 206 ha im 
Sachlichen Teilflächennutzungsplan dargestellt werden. Die Abgrenzung der geplanten 
Konzentrationszone folgt den Erkenntnissen der Windenergie–Potenzialanalyse und ist in 
dem beigefügten Übersichtslageplan in schwarz so in der Karte „Planung“ gelb (in 
farbiger Wiedergabe) bzw. weiß (in Schwarzweiß-Wiedergabe) umgrenzt. Die genaue 
Abgrenzung der Konzentrationszone ergibt sich  aus dem Flächennutzungsplan. Die 
Grenzen des Gemeindegebietes sind in der nachstehenden Übersichtskarte dargestellt; 
  

4. die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die vorgenannte Bauleitplanung 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 2 BauGB. 

 
5. die Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange über die 

vorgenannte Bauleitplanung gem. § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 2 
BauGB. 
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